
 
 

 

Kaufmann/Kauffrau EFZ der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Öffentliche Verwaltung 

 
 
Berufspraxis schriftlich/zweiter Teil/LZ üK betriebsgruppenspezifisch 
für Praktikantinnen und Praktikanten HMS 3+1 

Serie 2018/01 

 

 
 
Name/Vorname  
des Kandidaten/ 
der Kandidatin 

 

 
Kandidatennummer 

 

 
Prüfungskreis 

 

 
Ausbildungsbetrieb 

 

 
 

 
 
Visa der Experten zu den korrigierten Fragen: 
 

12 13 14 
Erreichte Punkte 
(Total von 30 %) 

  

/6 /6 /18     

       

 
 
 
 
Unterschrift Expertin/Experte 1  

 
 
 
 
Unterschrift Expertin/Experte 2  

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Punkte 

Berufspraxis schriftlich 2018/zweiter Teil/LZ üK betriebsgruppenspezifisch/HMS3+1/Serie 1                  Branche Öffentliche Verwaltung 

                     

 

6. Juni 2018 

 

Seite 1 von 12 

Erreichte 

Punktzahl 

Aufgabe 12   

   

Leistungsziel 1.1.3.3.1 Stufenaufbau des Rechts 6 Punkte   

   
Ausgangslage 

Sie haben von Ihrem Vorgesetzten den Auftrag erhalten, die neuen Lernenden in die gesetzlichen 
Grundlagen der Öffentlichen Verwaltungen einzuführen.  
 
Die Aufgabe besteht aus 2 Teilen (a. und b.). Sie können maximal 6 Punkte erreichen. 

 

 

   
Aufgabe 

a. Um den Lernenden einen Überblick über die Gesetze und Verordnungen zu geben, erstellen Sie 
die folgende Tabelle. Ergänzen Sie die fehlenden Begriffe. Für jeden korrekten Begriff erhalten 
Sie ½ Punkt, total 2 Punkte. 

 

 Bund Kanton Gemeinde 

   Gemeindeordnung oder 
Gemeindeordnungsreglement 

Gesetz Bundesgesetz Kantonales Gesetz Reglement oder Beschluss 

Verordnungen Verordnungen des 
Bundes 

Verordnungen des 
Kantons 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

1 ½  
 
 

½  

   
   
b. Oftmals sind für einen bestimmten Sachverhalt Vorschriften auf Bundesebene, auf 

Kantonsebene und sogar auf Gemeindeebene anwendbar. Nennen Sie einen Sachverhalt, bei 
dem alle drei Ebenen tangiert sind und leiten Sie die entsprechenden Gesetze/Verordnungen 
oder ähnliches ab. Für jede korrekte Nennung erhalten Sie 1 Punkt, total 4 Punkte. 

 

 

 

Sachverhalt  
 
 
 

Bund  
 
 
 

Kanton  
 
 
 

Gemeinde  
 
 
 

 

 
1 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
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Bundesverfassung Kantonsverfassung Verfassung 

Reglement oder Beschluss 

Korrekturhinweis 

Weitere/andere Lösungen möglich. 

 

 

 

 

 

Politische Rechte 

Gemeindegesetz und -ordnung (beispielsweise betreffend Gemeindeinitiative) 

Kantonales Gesetz und Verordnung zum Stimm- und Wahlgesetz 

Bundesverfassung Art. 39 Ausübung der politischen Rechte, 
Bundesgesetz und Verordnung über die politischen Rechte 
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Leistungsziel 1.1.2.1.1 Verfassung 6 Punkte   

   
Ausgangslage 

Neben der Aufteilung der Macht auf die drei Gewalten (Legislative, Exekutive und Judikative) gibt es 
in der Schweiz auch die Aufgabenverteilung. Bund, Kantone und Gemeinden haben je ihre eigenen 
Zuständigkeitsbereiche und ihre eigenen Aufgaben. 
 
In der Bundesverfassung sind die Zuständigkeiten geregelt. Auf den nächsten Seiten finden Sie einen 
Auszug aus der Bundesverfassung vom 1. Januar 2016. 
 
Die Aufgabe besteht aus 2 Teilen (a. und b.). Sie können maximal 6 Punkte erreichen. 

 

 

   
Aufgabe 

a. Übertragen Sie aus dem Auszug aus der Bundesverfassung 3 typische Aufgaben in die Tabelle, 
für die der Bund alleine zuständig ist. Für die korrekte Angabe des Artikels und der Aufgabe 
erhalten Sie je ½ Punkt, total 3 Punkte. 

 

Artikel Aufgabe 

  

  

  

 

  
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

   
 
 
 

 
 

b. Übertragen Sie aus dem Auszug aus der Bundesverfassung 3 typische Aufgaben in die Tabelle, 
für die die Kantone alleine zuständig sind. Für die korrekte Angabe des Artikels und der Aufgabe 
erhalten Sie je ½ Punkt, total 3 Punkte. 

 

Artikel Aufgabe 

  

  

  

 

  
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
   
   
 
 

 

 T 6 
 
 
 
 

Art. 54 Abs. 1 Auswärtige Angelegenheiten 

Art. 75a Abs. 1 

Art. 58 Abs. 3 Armee 

Landesvermessung 

Korrekturhinweis 

Weitere/andere Lösungen möglich. 

 

 

 

 

 

 

Korrekturhinweis 

Weitere/andere Lösungen möglich. 

 

 

 

 

 

Art. 62 Abs. 1 Schulwesen 

Art. 72 Abs. 1 

Art. 69 Abs. 1 Kultur 

Regelung der Verhältnisse zwischen Kirche und Staat 
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Leistungsziel 1.1.4.1.1 Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für 

die Öffentlichen Verwaltungen 

18 Punkte  
 

   
Ausgangslage 

Als öffentlicher Dienst hat der Staat die Pflicht, Bürgerinnen und Bürger aktiv zu informieren. Er tut 
dies im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips und der Veröffentlichungspflicht. Dazu wählt er geeignete 
Massnahmen. 
 
Die Aufgabe besteht aus 2 Teilen (a. und b.). Sie können maximal 18 Punkte erreichen. 

 

 

   
Aufgabe 

a. Die Öffentlichkeitsarbeit verfolgt bestimmte Ziele. In der folgenden Tabelle sind diese Ziele 
festgehalten. Erarbeiten Sie Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele und entwerfen Sie 
Vorschläge, wie die Zielerreichung überprüft werden kann. Es dürfen keine Mehrfachnennungen 
an Massnahmen/Vorschlägen erfolgen. Für jede sinnvolle Massnahme und sinnvolle 
Zielüberprüfung erhalten Sie je 1 Punkt, total 10 Punkte. 

 

Ziele der Öffentlichkeitsarbeit Massnahme zur Zielerreichung Überprüfung der 
Zielerreichung 

Aufbau und Pflege von 
Vertrauen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbesserung von Akzeptanz 
und Glaubwürdigkeit 

 
 
 
 
 
 
 

 

Schaffung einer positiven 
Grundhaltung in der 
Öffentlichkeit 

 
 
 
 
 
 

 

Sachliche, verständliche und 
überprüfbare Informationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
T 8 

 
 
 
 

Versprechen, die gemacht 
werden, werden eingehalten, 
dafür werden alle 
Abmachungen schriftlich 
festgehalten und terminiert 

Bürger in ihren Anliegen ernst 
nehmen und bei bedeutenden 
Entscheidungen frühzeitig 
informieren und in den 
Prozess einbeziehen 

Behörden treten mit einer 
positiven Grundhaltung auf 
und stellen Vorbilder dar 

Vier-Augen-Prinzip: bevor eine 
bedeutende Information nach 
aussen geht, wird diese durch 
eine Fachperson sowie einen 
Laien bezüglich Sachlichkeit, 
Verständlichkeit und 
Überprüfbarkeit bewertet 

Periodische Überprüfung der 
schriftlichen Vereinbarungen 

Anzahl Rekurse und 
Beschwerden 

Periodische Beurteilung des 
Auftretens der Behörden 
durch Kundenbefragung 

Interviews mit Vertretern aus 
den Anspruchsgruppen 
bezüglich 
Informationsqualität durch 
Kundenbefragung 
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Zielerreichung 

Pflege des Images  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1 
 

1 
 

   
 
 

 
 

b. Die Wahl der Massnahmen hängt davon ab, welche Zielgruppe angesprochen werden soll. 
Entwickeln Sie für die folgenden Zielgruppen geeignete Massnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
und zeigen Sie deren Nutzen auf. Für jede passende Massnahme und jeden passenden Nutzen 
erhalten Sie 1 Punkt, total 8 Punkte.  
 

Zielgruppe Massnahme der 
Öffentlichkeitsarbeit 

Nutzen der Massnahme 

Jugendliche (14-16 Jahre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gewerbe 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mitarbeitende 

 
 
 
 
 
 
 

 

Einwohnerinnen und 
Einwohner 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
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Korrekturhinweis 
Weitere/andere Lösungen möglich. 
Kantonale Gegebenheiten beachten. 
 

 

 

 

 

Kontinuierliche Verbesserung 
des Images durch Planung von 
Massnahmen 

Periodische Überprüfung des 
Massnahmen-Plans bezüglich 
Umsetzungsstand und 
Fristeinhaltung 

Lernende der Verwaltung 
führen im Jugendtreff 
Informationsveranstaltungen 
zum Thema Lehrstellensuche 
durch und stellen dabei auch 
Lehrstellen ihrer Verwaltung 
vor 

Die Jugendlichen treffen sich 
mit (fast) Gleichaltrigen und 
erhalten Tipps bezüglich 
Lehre, Lehrstellensuche und 
Vorstellungsgesprächen. 
Zudem zeigt sich die 
Verwaltung als attraktiver 
Lehrbetrieb. 

Regelmässige Treffen mit 
Vertretern der Behörden und 
des Gewerbes, um den 
Wirtschaftsstandort zu 
fördern 

Förderung des Standorts als 
Arbeits- und Wohnraum 

Wertschätzung der 
Mitarbeitenden und deren 
Arbeit 

Mitarbeiterzeitung mit 
Berichten über aktuelle 
Geschehnisse und 
Mitarbeiteranlässe 

Jährlicher Geschäftsbericht 
Information über 
Geschehnisse im vergangenen 
Geschäftsjahr sowie 
Transparenz über 
Verwendung der 
Steuereinnahmen 

Korrekturhinweis 
Weitere/andere Lösungen möglich. 
Kantonale Gegebenheiten beachten. 
 

 

 


